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1. Zielsetzungen der Buchhaltungspflicht 

Nach der Investition soll die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der Betriebe ver-

folgt werden. Die Buchhaltungspflicht und die jährliche Einforderung der Buchhaltungsab-

schlüsse zur Einsicht, ist ein wichtiger Teil des Risikomanagements der ZLK. Betriebe, 

deren wirtschaftliche Ergebnisse ungenügend sind oder sich negativ entwickeln, müssen 

möglichst frühzeitig erkannt werden, damit zweckmässige Massnahmen zur Verbesserung 

der Situation und zur Risikobegrenzung für die ZLK eingeleitet werden können. Dies dient 

auch dem Kreditnehmer/der Kreditnehmerin, weil jedes Jahr eine externe Stelle eine kurze 

Beurteilung der Betriebsergebnisse vornimmt. 

2. Beginn der Buchhaltungspflicht 

Mit Abschluss des Kreditvertrags wird ein Kreditnehmer/eine Kreditnehmerin verpflichtet, 

eine Buchhaltung zu führen und diese der ZLK jährlich zur Einsichtnahme zuzustellen.  

In der Regel ist für das Rechnungsjahr, in welchem der Kredit ausbezahlt wird, der erste 

Abschluss abzuliefern.  

3. Ende der Buchhaltungspflicht 

Ein Schuldner/eine Schuldnerin der ZLK wird von der Pflicht zur Einreichung des Ab-

schlusses befreit, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 In der Regel, wenn die Gesamtschuld gegenüber der ZLK unter 100'000.-- gesunken 

ist und mind. 5 Abschlüsse abgeliefert wurden.  

 Vorzeitig, wenn mindestens 5 Abschlüsse abgeliefert wurden und diese in den drei 

letzten Jahren immer ein Rating R5 oder R6 aufwiesen. 

 Nicht entlassen werden: 

 Schuldner/Schuldnerinnen, welche in den letzten zwei Jahren mindestens einmal 

ein Rating R1 oder R2 aufwiesen. 

 Schuldner/Schuldnerinnen mit Betriebshilfe-Restdarlehen über 50'000.--, wel-

ches ursprünglich für die Behebung einer finanziellen Bedrängnis gewährt wurde. 

 Schuldner/Schuldnerinnen, die besondere Auflagen gemäss Kreditvertrag zu er-

füllen haben, sofern noch nicht mindestens 7 Abschlüsse geliefert wurden. 

Der Schuldner/die Schuldnerin wird schriftlich über das Ende der Einreichungspflicht infor-

miert. 

4. Termine, Form und Abläufe 

Der Jahresabschluss ist bis spätestens Mitte September des folgenden Jahres der ZLK 

zur Einsichtnahme zuzustellen. Ende September werden Säumige schriftlich an ihre Pflicht 

erinnert und eine Nachfrist bis Ende November gesetzt. Wird kein oder nur ein ungenü-

gender Buchhaltungsabschluss eingereicht, können Sanktionen ergriffen werden (siehe 

Punkt 5). 
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Eingereicht wird der vollständige Abschluss (Bilanz, Erfolgsrechnung, Inventar) in ge-

druckter Form (ohne Kontendetails und Buchungsjournal). Es ist auch eine E-Mail-Über-

mittlung als PDF möglich. Allenfalls sind ergänzende Angaben zu Nebeneinkommen und 

Privatverbrauch nötig. Originalunterlagen, die als solche ersichtlich sind, werden nach der 

Datenerfassung zurückgeschickt. 

Der Abschluss kann vom Schuldner/von der Schuldnerin an die ZLK gesandt werden. Er 

kann auch direkt von der Treuhandstelle an die ZLK übermittelt werden, wenn die Kunden 

den Auftrag dazu erteilt haben.  

5. Folgen bei Nichterfüllung der Buchhaltungspflicht 

Werden ohne hinreichende Begründung keine oder nur ungenügende Abschlüsse einge-

reicht, können von der ZLK Sanktionen ergriffen werden: 

 Substantielle Erhöhung der jährlichen Tilgungsrate. 

 Ausschluss des Betriebs von weiteren Investitionskrediten oder Betriebshilfen. 

6. Anforderungen an die Pflichtbuchhaltungen 

Es wird eine vollständige Buchhaltung verlangt (Finanz- oder Betriebsbuchhaltung), wel-

che im Abschluss mindestens folgende Detailierung ausweist: 

 Anfangs- und Schlussbilanz 

Flüssige Mittel Kurzfristiges Fremdkapital 

Forderungen und Transitorische Aktiven Hypothekardarlehen 

Vorrätevermögen Investitionskredite und Betriebshilfedarlehen 

Viehvermögen Übriges mittel- und langfristiges Fremdkapital 

Maschinenvermögen Eigenkapital (Privatkonto) 

Landgutvermögen 

Übriges Anlagevermögen 

 Erfolgsrechnung 

Direktkosten  Ertrag aus landwirtschaftlicher Tätigkeit  

Personalkosten  Direktzahlungen  

Gebäudekosten1  Übrige Erträge des Betriebs 

Pacht- und Mietzinsen   

Finanzerfolg  

Abschreibungen auf Landgutvermögen  

Übrige Abschreibungen  

Übrige Strukturkosten 

Neben- und Privateinkommen 

Privatverbrauch der Betriebsleiterfamilie (ohne Teillöhne Familienmitglieder) 

Privater Ausgleich 
1 inkl. feste Einrichtungen und Meliorationen. 

Sind Zusatz- und Nebeneinkommen oder der Privatverbrauch nicht oder nicht vollständig 

ausgewiesen, behält sich die ZLK vor, diese Informationen bei den Buchhaltungspflichti-

gen zusätzlich einzufordern und/oder die Einreichung einer Kopie der Steuererklärung 

zu verlangen.  
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7. Verwendung der Informationen und Datenschutz 

Die Buchhaltungsergebnisse werden an der ZLK elektronisch erfasst und gespeichert, da-

mit die wirtschaftliche Entwicklung über die Jahre verfolgt werden kann. 

Der Kunde/die Kundin erhält i.d.R. von der ZLK eine kurze Zusammenfassung der Ergeb-

nisse der letzten Jahre und eine Bewertung mit Hilfe eines Ratingsystems (siehe Beispiel 

im Anhang).  

Auf der Basis von fünf quantitativen Buchhaltungskennzahlen (Gewicht 85%) und qualitati-

ven Beurteilungen in den Bereichen Betriebsführung und Unternehmen (Gewicht 15%) 

wird der Landwirtschaftsbetrieb einer Risikoklasse von R1 bis R6 zugeteilt. Die einzel-

nen Risikoklassen haben dabei folgende Bedeutung: 

R6 Wirtschaftlich gesunder Betrieb mit ausgeglichenen, guten Werten in allen Berei-

chen. Mittelfristig sind keine Probleme oder Ausfälle zu erwarten. 

R5 Wirtschaftlich stabiler Betrieb mit weitgehend guten Werten, aber mittelmässigen 

Ergebnissen in einzelnen Bereichen. Kurz- bis mittelfristig sind keine Probleme oder 

Ausfälle zu erwarten. 

R4 Wirtschaftlich mittelmässiger Betrieb mit mässigen Ergebnissen in mehreren Berei-

chen. Die Existenzfähigkeit des Betriebes ist nicht in Frage gestellt, mittelfristig kön-

nen aber Probleme und eventuell Ausfälle auftreten.  

R3 Wirtschaftlich tendenziell eher unsicherer Betrieb mit mittelmässigen bis schlechten 

Ergebnissen in vielen Bereichen. Kurzfristig sind eventuell Probleme, aber noch 

keine Ausfälle zu erwarten. Mittelfristig kann die Existenz des Betriebes in Frage 

gestellt sein und Ausfälle sind möglich. 

R2 Wirtschaftlich gefährdeter Betrieb mit schlechten bis sehr schlechten Ergebnisse 

& in den meisten Bereichen. Kurzfristig sind Probleme und wahrscheinlich Ausfälle zu 

R1 erwarten. Die Existenzfähigkeit ist kurz- bis mittelfristig gefährdet.  

 Der Betriebsleiter/die Betriebsleiterin wird auf die problematische wirtschaftliche 

 Lage und die Bedenken bezüglich Existenzfähigkeit des Betriebes hingewiesen und 

 aufgefordert, die Planung der weiteren Entwicklung des Betriebes in Angriff zu 

 nehmen. Er/sie kann zur Einreichung eines Betriebskonzeptes oder zu anderen  

 Sicherungsmassnahmen verpflichtet werden. Die Entwicklung der Ergebnisse wird 

 von der ZLK intensiv verfolgt.  

Der Datenschutz wird von der ZLK jederzeit gewährleistet. Die Buchhaltungsergebnisse 

werden nur für interne Zwecke verwendet. Ohne die Zustimmung des Betriebsleiters/der 

Betriebsleiterin werden keinerlei Auskünfte an Dritte erteilt. Öffentlich werden nur zusam-

mengefasste Durchschnittswerte etc. bekannt gegeben. 

8. Auskunft / Kontakt 

Für Fragen im Zusammenhang mit der ZLK-Buchhaltungspflicht oder dem ZLK-Rating 

sind wir gerne für Sie da. Sie erreichen uns unter: 

Zürcher Landwirtschaftliche Kreditkasse ZLK 

Eschikon 23, Lindau 

Postfach 

8307 Effretikon 

Tel. 044 / 317 80 70 

info@zlk.ch  
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Anhang Beispiel Ratingergebnisse eines Betriebes: 

  
 


